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Management | Praxisfrage

Kernfahrbahnen haben keine Mittellinie, aber auf beiden Seiten einen Fahrradstreifen:
Befindet sich kein Velofahrer auf dem Fahrradstreifen, darf die unterbrochene, gelbe, Linie
überfahren werden. Bild: h. Röthiisberger

Fahren auf Kernfahrbahnen
Immer mehr trifft man innerorts auf so genannte
Kernfahrbahnen. Das sind Strassen, die keine Mittellinie
haben, aber auf beiden Seiten über gelbe Fahrradstreifen
verfügen. Wie fährt man auf solchen Strassen?

Aldo Rui

Sie sind immer mehr anzutreffen: so

genannte Kernfahrbahnen - die Fahrbahn

mit Radstreifen, aber ohne Mittellinie.
Kernfahrbahnen, die seit 2016 nur noch

innerorts erlaubt sind, erhöhen in

bestimmten Situationen die Verkehrssicherheit

für Radfahrer, da sich der Autofahrer
nicht mehrauf die Leitlinie in der Mitte der
Fahrbahn fixiert und dadurch viel zu nahe

am Fahrradfahrer vorbeifährt. Weil in der

Mitte der Strasse keine Linie ist, weicht
man beim Überholen mehr in die Mitte
der Strasse aus. Ein eventuell
entgegenkommendes Fahrzeug hat dank dem
Fahrradstreifen auf seiner Seite noch genügend

Platz. Wenn kein Fahrradfahrer in

Sichtweite ist, kann am rechten Rand des

Fahrradstreifens gefahren werden, das

heisst, man darf die gestrichelte gelbe
Linie überfahren.

Mehr Sicherheit
Ziel von Kernfahrbahnen ist die Erhöhung

der Verkehrssicherheit insbesondere

für den Zweiradverkehr. Nachfolgend

einige Eckpunkte, was man beim
Befahren von solchen Strassen beachten
sollte:

• Weil es auf solchen Strassen keine
Mittellinie hat, müssen sich Fahrzeuglenke-
rin und -lenker am rechten Fahrbahnrand

orientieren, also an der gelben
Radstreifenmarkierung.

• Fahrzeuge dürfen die gelbe, unterbrochene

Markierungslinie des Radstreifens

überfahren, sofern die Radfahrenden

nicht behindert werden.
• Ist die Linie ununterbrochen, also

durchgezogen, gilt diese als

Sicherheitslinie und darf nicht überfahren
werden.

• Parkieren auf Radstreifen ist verboten.
• Wartende Fahrzeuge haben den

Radstreifenbereich freizuhalten.
• Fahrzeuge haben beim Rechtsabbiegen

(Überqueren des Radstreifens) den
Radfahrenden den Vortritt zu gewähren.

Die Radfahrer ihrerseits müssen Folgendes

beachten:
• Radfahrerinnen und -fahrer müssen die

Radstreifen benutzen.
• Beim Verlassen des Radstreifens und

beim Überholen von langsameren
Verkehrsteilnehmenden auf dem Radstreifen

haben Radfahrende dem Verkehr
auf der Kernfahrbahn Vortritt zu
gewähren.

• Radfahrende dürfen bei haltenden

Fahrzeugen rechts auf dem Radstreifen

vorbeifahren.

Strassen mit Mittellinie
Auch bei Strassen mit Mittellinie gilt: Die

ununterbrochene gelbe Linie des
Fahrradstreifens darf weder überfahren noch

überquert werden. Auf dem mit einer
unterbrochenen Linie abgegrenzten Radstreifen

dagegen dürfen andere Fahrzeuge
fahren, sofern sie die Radfahrer nicht
behindern. Das Parkieren auf Radstreifen und

auf der Strasse daneben ist verboten;
gestattet ist das Anhalten zum Ein- und

Aussteigenlassen und für den Güterumschlag.

Fahrbahnen mit roter Farbe
Rote Einfärbungen des Belages bedeuten
in der Regel eine neue Verkehrssituation
oder einen vortrittsberechtigten Bereich -
zum Beispiel Ende eines Radstreifens,

wichtige Strasseneinmündungen. Oft sind

rote Fahrbahnen bei Strassen in der Nähe

von Schulhäusern angebracht. Diese Bereiche

verlangen von den Fahrzeuglenkenden

eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt die Mitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Welchen
Hauptproblemen sieht man sich in der Praxis

ausgesetzt? In dieser lose erscheinenden
Serie behandelt die «Schweizer
Landtechnik» Anliegen aus der Praxis, wie sie

laufend an den Bereich «Weiterbildung
und Beratung» des SVLT herangetragen
werden. Anfragen sind zu richten an den

SVLT in Riniken, Tel. 056 462 32 00 oder

per E-Mail an zs@agrartechnik.ch.
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